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Lehramt CL LB CS Verkundigung Theologie
Fine Dokumentation zum Fall Kung
Nur wenıge hırchliche Ereignisse der etzten Jahre sınd
INFTENSLIV diskutiert Un bommentiert worden 01€ der Ent-

SOT Dr Hans Kung“ datıiert, deren Schlufß lapıdar fest-
gestellt wiırd: „Professor Kung weıcht ın seınen Schritten

ZU8 der hırchlichen Lehrbefugnis des Tübinger Theologen VO  - der vollständigen Wahrheit des katholischen lau-
Hans Küng. Im folgenden werden einıge Aspekte des Bom- bens 1b Darum Z CIr weder als katholischer Theologe
plexen Falls SEHAUEYT aufgegriffen. Eın ersier Beıtrag he- gelten noch als solcher lehren.““
schäftigt sıch, ausgehend UOoN der Ü 7979 bekannt- Die Entscheidung kam letztlich unerwarte Wwar B
gegebenen un 1979 bestätigten Entscheidung Bischoft Georg Moser VO  «]} Rottenburg-Stuttgart ın seınem
der Glaubenskongregation, miıt deren Vorgeschichte In Brief VO 5. April 1979 (Anlage 58 der Dokumentation
den seıt über zehn Jahren andauernden Auseinanderset- des Sekretariats der Deutschen Bischoiskonferenz) Küng
ZUNGEN Hans Kung. Dabe:i geht e$ wenıger den angesıchts seıiner Jüngsten Aussagen ZU Problem Umn-
bırchlichen UN) theologıschen Kontext als den Ver- tehlbarkeit Vor eınem möglıchen „unerquicklichen ach-
such, den Konflikt selber ın seiner Mischung AMUS Sach-, spiel‘‘ QgEWAaANT, ber weder ın der kırchlichen ÖOÖffentlich-
Verfahrens- un Verhaltensproblemen durchleuchten. keıt noch In der Theologie hatten die angesprochenen
Dazu wiırd jeweils auf dıe DON der Deutschen Bischofskon- Publikationen besonders provozıerend gewirkt. Neuer-
ferenz vorgelegte Dokumentatıion Bezug Im ıch 1NSs Gespräch gekommen W ar Hans Kung vielmehr
Wortlaut wiedergegeben ayerden das (JemeınsamMe durch seine umstriıttene Zwischenbilanz ZU) ersten Pon-
Kanzelwort UN dıe Erklärung der deutschen Bischöfe tiıtıkatsjahr Johannes Pauls , die gleichzeıtig ın verschie-
DO  S 71980 Beide Texte versuchen, angesichts der Öf- denen renommıerten Blättern iın Europa un! den USA
fentlichen Diskussion, dıe römische Maßnahme durch den veröftentlicht wurde. Schließlich W ar die ÖOfftentlichkeit 1ın
Rückblick auf dıe VOTAUNSZECQANZECNE Entwicklung UN dıe den Wochen VOor Weıihnachten mehr mıt dem Vertahren
Herausarbeitung der theologischen Sachfragen recht- der Glaubenskongregation ZU Jesusbuch VO  z} Edward
fertigen UN Mißverständnisse aAbzubauen. Der Beıtrag Schillebeeckhx beschäftigt als mı1t theoretisch naturlıch
VO  S Prof. Bernhard Welte ZU Zusammenhang UÜoON ımmer denkbaren roömıschen Schritten 1m Fall
Dogma, Wahrheit UN Geschichtlichkeit Derweıst auf dıe Küng. Allerdings hatte der roömische Theologe Jean Galot
uber das Kirchenpolitische hınausreichende Problematık ın eiınem Gespräch mıt Radıo Vatıiıkan Anfang Dezember
des Falls Küng: Fs zyırd für dıe qyeıtere Auseinanderset- gleichermaßen die ‚„„NCUCH Christologien eınes Schoonen-
ZUNG über dıe theologische Methode UuUnN uüber einzelne berg, eınes Schillebeeckx und Kung“ scharf angegriffen
Glaubenswahrheiten mit ausschlaggebend SeIN, dafß der ım un: die Gcnannten des häretischen AÄArıanısmus bezichtigt.
Streıt UNgS Thesen auf hbeiden Seıten vorherrschende
eindiımensionale Wahrheitsbegriff durchbrochen ırd. Mıt der 3() Dezember nach den Gesprächen der deut-

schen Bischöte mit dem Vatıkan bestätigten Erklärung 1STt
der Fall Kung — das zeıgen die vielfältigen ReaktionenDer Fall deutlich — keinestfalls ausgestanden. Nachdem aber mıt
dem Entzug der kırchlichen Lehrerlaubnis eıne klare Ent-und seıne Vorgeschichte scheidung getroffen wurde, 1St zunächst eın Rückblick-

Am 15 Dezember 1979 erschıen ın der „ Welt“ eın Inter- gebracht. Schon die Tatsache, da{fß INnNan diesem 7weck
VIeW mıiıt Hans Kung. Wenige Wochen hatte Kardı- nıcht wenıger als zehn Jahre zurückgehen mufß, erweıst
na] Joseph Katzınger geäußert, Küng nıcht mehr den Fall Küung als Finzel- UN) Sonderfall. uch Wenn die
den Glauben der katholischen Kırche. Auf diese Aussagen römiısche Entscheidung VO 15. Dezember 1n zeıitlicher
angesprochen, antwortete der Tübinger Theologe: ‚„ Jm Nachbarschaft anderen Vertahren oder Entscheidun-
Geıist der Katholizität gedenke ıch auch weıterhın als ka- SCH der Glaubenskongregation steht: die Entwicklung 1m
tholischer Theologe ın der katholischen Kırche die katho- Fall Küng 1STt komplex, als dafßß S$1e vorschnell miıt Ma{fßs-
ischen Anlıegen zahlloser Katholiken vertreten un! 1n nahmen oder Untersuchungen gegenüber anderen Theo-
diesem Sınne meıne Mıssıo canon1ı1ca wahrzunehmen.“ logen parallelisıert werden dürtte. Anderseıts 1STt aber SC-
Genauso VO selben Tag W 1e€e dieses Interview 1St die ETr- rade dieser nach Dauer un: Verfahrensart besonders
klärung der Kongregatıon für die Glaubenslehre über gelagerte Fal]l iın mehrtacher Hınsıcht W W1€e eın
einıge Hauptpunkte der theologischen Lehre VO Protes- nachkonziliares Lehrstück.
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Ba M7  FA  RN  EFE  DA  ;x  E AL E E  ä,h  K  A  !‘:0*&7«‘."?!{,g‚?ä‘[!?'l‘  R  «  N  R  E  5  L  74  Dokdhiefitafibn  Zuwenig Gesprächsbereitschaft  sind. Man braucht sie nur mit der Ordnung des Lehrbean-  standungsverfahrens der Deutschen Bischofskonferenz  Die beteiligten Parteien haben je auf ihre Weise im Zug  vom 21. September 1972 zu vergleichen, um auf proble-  matische Defizite aufmerksam zu werden. Diese bemüht  der Auseinandersetzungen um den Entzug der Missio ca-  nonica einen solchen Rückblick angestellt. Die Deutsche  sich in vielen Detailregelungen, einen möglichst umfassen-  Bischofskonferenz hat eigens eine umfangreiche Doku-  den Schutz des vom Verfahren betroffenen Autors zu  mentation vorgelegt, um damit den öffentlich nachprüfba-  gewährleisten, während die römische Ordnung an genau  ren Nachweis zu erbringen, daß sich einerseits Glaubens-  diesen Stellen unbefriedigend bleibt. Auch eine solche  kongregation und deutscher Episkopat seit 1968 „um eine  Verfahrensordnung steht also einer sachlichen Lösung  sachbezogene Lösung des Konflikts mit Professor Küng“  durchaus im Weg. Die deutschen Bischöfe machen es sich  bemüht hätten, dieser anderseits aber mit „beispielloser  in ihrem Kanzelwort zum Fall Küng ein wenig zu leicht,  Unnachgiebigkeit‘“ und Unbelehrbarkeit einer sachlichen  wenn sie zwar die Verbesserungswürdigkeit kirchlicher  Klärung ausgewichen sei. Auch Küng hat eine eindeutige  Verfahrensordnungen anerkennen, dann aber doch erklä-  Schuldzuweisung vorgenommen. Er deutete die römische  ren, das Verfahren gegen Küng sei gerecht gewesen.  Erklärung als den Versuch, einen unbequemen Kritiker  Seine Stellung gegenüber der Glaubenskongregation und  „mit allen Mitteln geistlicher Gewalt‘“ zum Schweigen zu  ihrem Anliegen hat Küng über die berechtigten Anfragen  bringen. Rom vertrage keine loyale Kritik, keine dem  an die Verfahrensordnung hinaus mit den wiederholten  Geist der Solidarität verpflichteten Anfragen.  Vorschlägen an Rom verdeutlicht, das Verfahren entweder  Blickt man auf die Entwicklung der letzten zehn Jahre ge-  einzustellen und das vorgesehene Kolloquium davon zu  entkoppeln oder aber seine Anfrage bezüglich der Unfehl-  nauer und unvoreingenommen zurück, erweisen sich  barkeit positiv aufzunehmen bzw. an der theologischen  beide Schuldzuweisungen und Bilanzversuche als harmo-  Diskussion teilzunehmen. Die Glaubenskongregation  nisierend. Beide Seiten haben sich nicht so konsequent und  wurde von Küng in diesem Zusammenhang auch einmal  gradlinig verhalten, wie es nach ihren Aussagen den An-  schein hat. Trotzdem sind die angeführten Stellungnah-  eingeladen, sich an seinem Tübinger Oberseminar zur  men von beträchtlichem Aufschlußwert: sie verweisen  Unfehlbarkeitsdiskussion zu beteiligen.  nämlich auf die Grundpositionen, die auf seiten der Glau-  Hier liegt zweifellos ein wunder Punkt: Trotz seiner Ver-  benskongregation und der Bischofskonferenz wie auf  sicherungen, zu einem Gespräch mit Rom bereit zu sein,  seiten Küngs letztlich die ganze Auseinandersetzung - bei  hat Küng sich diesem letztlich verweigert bzw. jeweils al-  allen Modifikationen im einzelnen - bestimmt haben.  lein die Bedingungen eines Gesprächs festzulegen ver-  Küng hat die Auseinandersetzung sowohl mit Rom wie  sucht, die theologische Diskussion oder den Fortgang der  mit den deutschen Bischöfen von Anfang an mehr als Ver-  Geschichte angerufen. Kardinal Döpfner hatte dazu in sei-  nem Brief an Küng vom 6.Mai 1975 (Dokumentation,  fahrens- und Autoritätsproblem betrachtet, seine Sachaus-  sagen dagegen weitgehend unabhängig davon entwickelt,  Anlage 40) geschrieben: „Zum anderen verwechselst Du  modifiziert und weitergeführt. Anderseits haben die kir-  auch nach der ‚Erklärung‘ der Deutschen Bischofskonfe-  renz immer wieder und immer noch die verschiedenen  chenamtlichen Instanzen immer wieder auf den Sachfra-  gen beharrt, ohne dabei aber für deren Kontext in Theo-  Ebenen des kirchlichen Lehramts und der Theologie““ —  Jlogie und kirchlicher wie außerkirchlicher Öffentlichkeit  damit dürfte grundsätzlich der Nagel auf den Kopf getrof-  und für die Verfahrensprobleme in gleicher Weise sensibel  fen sein. Die Grundposition Küngs, das Lehramt primär  zu sein. Mit der römischen Entscheidung haben letztlich  als einen Partner im theologischen Disput und dement-  beide zunächst nur sehr formal und damit auch vergrö-  sprechend kirchenamtliche Klärungsbemühungen als un-  bernd gekennzeichneten Grundpositionen Schiffbruch  nötige Einmischung zu betrachten, zeigt sich auch bei den  erlitten: Küng hat durch die mangelnde Kooperationsbe-  späteren Auseinandersetzungen um die christologischen  reitschaft die disziplinarische Maßnahme mit verschuldet;  Aussagen in „Christ sein“. Er räumt zwar in seinem Brief  das Lehramt hat durch den Entzug der Lehrbefugnis die  an Kardinal Höffner vom 21.2.1977 (Dokumentation,  Sachdifferenzen letztlich eher vergröbern als zu ihrer  Anlage 45) ein: „Ob diese nicht nur von mir vertretenen  Klärung beitragen helfen.  Deutungen ausreichen, kann man selbstverständlich auch  bei mir —- ebenso wie bei manchen meiner katholischen  Hans Küng hat von Anfang an immer wieder Einwände  Kritiker! — diskutieren.‘“ Dennoch war er nicht bereit,  gegen das Verfahren der Glaubenskongregation erhoben.  entsprechende Ergänzungen, wie sie in .dem Stuttgarter  Die Glaubenskongregation stellte demgegenüber in ihrem  Gespräch vereinbart wurden, vorzunehmen, sondern bat  Schreiben vom 30. März 1974 (Dokumentation, Anlage  die Bischöfe um Geduld bis zum Erscheinen seines näch-  S1) fest: „Ihre Briefe an die Kongregation sind ein ständi-  ger Versuch, das Schwergewicht der Auseinandersetzung  sten Buchs: „Die Form, in’der ich diese Fragen beantwor-  ten werde, lasse ich mir freilich nicht aufzwingen“‘ (Doku-  auf Verfahrensfragen zu verlagern und von dem Problem  mentation, Anlage 48).  ihrer Lehrmeinung abzulenken.‘“ Dabei ist zunächst fest-  zuhalten, daß die Mängel der „Nova agendi ratio in doc-  Auch die Vermittlungsbemühungen nach Bekanntgabe  trinarum examine‘‘ vom 15. Januar 1971 auch unabhängig  der römischen Erklärung vom 15. Dezember 1979 mußten  von den konkreten Umständen des Falls Küng unleugbar  dann wohl auch daran scheitern, daß Küng sich selbst
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logie und kırchlicher W1Ce außerkirchlicher Öftftentlichkeit damit dürfte grundsätzlich der Nagel auf den Kopf getrof-
un für die Verfahrensprobleme 1in gleicher Weise sensibe] ten se1in. Die Grundposıition ungs, das Lehramt primär

se1in. Mıt der römiıschen Entscheidung haben letztlich als eınen Partner ım theologischen Disput un dement-
beide zunächst MNUTr sehr tormal un! damıt auch vergrö- sprechend kırchenamtliche Klärungsbemühungen als
bernd gekennzeichneten Grundpositionen Schiffbruch nötıge Einmischung betrachten, zeıgt sıch auch be1 den
erylitten: Küng hat durch die mangelnde Kooperationsbe- spateren Auseinandersetzungen die christologischen
reitschaft die diszıplinarısche Mafßnahme mMiıt verschuldet: Aussagen 1n @1 seın““. Er raumt ZWar 1ın seinem Brief
das Lehramt hat durch den Entzug der Lehrbefugnis die Kardınal Höttner VO 1 D7 (Dokumentation,
Sachdifferenzen letztlich eher vergröbern als ıhrer Anlage 45) ein: 35 diese nıcht Nur VO mir
Klärung beitragen helten. Deutungen ausreichen, annn Inan selbstverständlich auch

bei MIır ebenso W 1€e be1 manchen meıner katholischenHans Kung hat VO  } Anfang ımmer wieder Einwände Kritiker! — diskutieren.‘‘ Dennoch War Q nıcht bereıt,das Vertahren der Glaubenskongregation erhoben. entsprechende Ergänzungen, W 1€ S$1C in dem StuttgarterDie Glaubenskongregation stellte demgegenüber ın ıhrem Gespräch vereinbart wurden, vorzunehmen, sondern batSchreiben Vo 30). März 974 (Dokumentatıon, Anlage dıe Bischöfte Geduld bıs Zu Erscheinen seines naäch-51) test ‚„„Ihre Briete die Kongregatıion sind eın ständi-
CI Versuch, das Schwergewicht der Auseinandersetzung sten Buchs ‚„„Dıie Form, ın der iıch diese Fragen beantwor-

ten werde, lasse ich mMır treilich nıcht aufzwingen‘“‘ (Doku-auf Verfahrensiragen verlagern un Vo  m } dem Problem mentatıon, Anlage 48)ıhrer Lehrmeinung abzulenken.‘‘ Dabe!ı 1st zunächst fest-
zuhalten, dafß die Mängel der ‚„„Nova agendi ratıio 1in doc- uch die Vermittlungsbemühungen ach Bekanntgabe
trınarum examıne“‘ VO 15 Januar 1971 auch unabhängıg der römischen Erklärung VO 15 Dezember 1979 mußten
Vo  z} den konkreten Umständen des Falls Küng unleugbar dann ohl auch daran scheitern, dafß Küng sıch selbst
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in dieser entscheidenden Phase die Form, in der Fragen schaft“‘ (Brief VO A Februé1r BA Dokumentatıon,

beantworten waren, nıcht VOoO Lehramt wollte C- Anlage 45) un der heftigen Kritik der nachkonziliaren
ben lassen. Das zeıgen sowohl seıne Stellungnahme ZUur Entwicklung der katholischen Kırche tast zwangsläufig
Erklärung VO 20 Dezember W 1€e auch die nıcht VO  _ ıhm das Eıngehen auf theologische oder kirchenamtliche Be-
persönlich, sondern Vo seinem Mıiıtarbeıter ermann denken urz kommen bzw diese als unnötıige un!
Härıng verfaßte Antwort auf die Bıtte von Bischof Georg torıtäre, der eigentlichen Sachintention nıcht ANSCMCSSCHE
Moser weıtere Präzısıerungen. uch in diesen beiden Intervention erscheıinen.
Schreiben werden nochmals die ımmer wıeder geaußerten
Bedenken die römische Verfahrensweise 0_ Chancen und Sackgassenchen.
Kardıinal Höffner WI1IeS 1ın seıiner Stellung—na‘hme zur römı1- Hans Kung 1st seınen Gesprächspartnern in Rom un! be1
schen Erklärung VO 15 Dezember 1979 auf ungs Un der Deutschen Bischofskonferenz siıcher nıcht e-
nachgiebigkeit und Unbelehrbarkeit hın Hınter dessen genkommen, W1e c$S ıhm 1ın der Sache möglıch und W 1€ es

Weigerung, lehramtlich verlangte Korrekturen anzubrin- des konkreten Dıialogs 7zwıischen Lehramt un Theo-
pCN, un! der wiederholten Bıtte darum, ihn endlich einmal logıe willen nötıg BCWESCH ware. Anderseıits älßt sıch auch
ın uhe un! Frieden seıne theologische Arbeit tun las- NUr schwer behaupten, da{ß Glaubenskongregation un!

Bischotskonterenz ıhr Anliegen in der Auseinanderset-sCmH (vgl. Z.. Dokumentatıon, Anlage Y 28),; stecken aber
doch auch hintergründigere un! bedenkenswertere Mo- ZUuNs ımmer vertreten hätten, dafß N dem Dialog Zzugute
t1ve, die allerdings ın sıch nıcht unbedingt kongruent sınd gekommen ware. Dabe 1St nıcht Nur die Verfahrensfra-
Es 1St ZUu eınen die UOrıijentierung Modell des WwI1ssen- seN denken, sondern auch die Klärung des Verhält-
schaftlichen Diısputs (vgl die Forderung nach Studien- NISSES DON Ungs theologischen Aussagen ZUur verbindlı-
projekten un Studientagen), gleichzeıtig aber das kon- chen Lehre der Kırche. Hıer 1St allerdings nach den
uen(te, oft auch ernsthafte un gutgemeıinte Kritik verschiedenen Stadien der Entwicklung und den jeweıils
ohl 1ın Sachen Untehlbarkeit W1e Christologie nıcht aus- umstriıttenen Themen dıtferenzieren. Zunächst ware eın
reichend achtende Verfolgen des eigenen theologischen Punkt NneNNCNH, der ZW ar VOoO der Glaubenskongregation
Wegs Dıie erklärte Bereitschaft Zur korrigierenden Dıiıftfe- zunächst als „„ırrtümlıch oder gefährlich“‘ aufgeführt
renzierung stieß siıch ımmer wiıieder mıiıt dem, W 4S viele wurde, dann aber in der Auseinandersetzung nıcht mehr
Kritiker Hans Uungs Sendungsanspruch genannt haben auftaucht: Im Brief VO 6. Maı 197/1, der die Einwände

der Kongregation Küngs Buch ‚„Dıie Kırche“‘ prazı-Das ZutrauenZeigenen theologıschen Weg und die da- sıert, wiırd seıne Auffassung über die Einheıit dermıiıt oft verbundene Unwilligkeit gegenüber theologıschen
WI1e kırchenamtlıchen Kritikern haben ıhren Grund beı Kırche angeführt. Küng hat diesem Punkt Z Juni

971 cantwortet (vgl Dokumentatıion, Anlage 18); vonHans Küng ohl 1n der Überzeugung, „1m Geist echter diesem IThema 1sSt ın der Erklärung von 1975 dann nıchtKatholizıität‘‘ (so die Formulierung 1in der Stellungnahme
Zur Erklärung VO 15. Dezember) eınen wichtigen und mehr die Rede, offensichtlich konnte ın dieser Sache die

Kongregatıon zufriedengestellt werden.unerläßlichen Dienst sowohl|l tür die Sache des christlichen
Glaubens WwW1€e für die notwendige Reform der Kırche Bestimmend für den Konflikt bıs hın Zzu Entzug der

kırchlichen Lehrerlaubnis wurde erst die rage der Un-ı1etern. So erklärte CT nach dem vorläufigen Abschlufß des
Lehrverfahrens 1975 ‚„„‚Darum werde iıch mich auch nıcht fehlbarkeit. Dabeı hat die Glaubenskongregation be-
davon abhalten lassen, meınen theologischen Dienst kanntlıch VOoOr dem vorläufigen Abschlufß des Verfahrens
den Menschen 1ın ökumenischem Geıist Weiterhin ertül- die beiden Bücher Hans ungs durch die Erklärung
len un das lehren, W as sıch VO Neuen Testament und „Mysterium ecclesiae‘“‘ eıne deutliche Markierung DESETZL.
der großen christlichen Tradition her als katholische Lehre Man hätte ın Rom miıt einer Annahme dieser Erklärung
vertreten Jäfßt““ (Dokumentatıon, Anlage 38) Viele tak- durch Küung das Verfahren beendet. Es 1St allgemeın auch
tische Ungeschicklichkeiten, auch manche rhetorischen von Küng — anerkannt worden, dafß „Mysteriıum eccle-

s12e‘‘ ın der rage des Verhältnisses VOoO  } ogma un (FE-Entgleisungen, besonders gegenüber römischen nstıtu-
tiıonen oder Mafßnahmen, sınd letztlich in dieser Grundop- schichte wichtige Grundeinsichten der nNneuUeEerTEN katholi-
tıon verwurzelt, hınter der tür Küng die Aufgabe einer schen Dogmenhermeneutik rezıplert und dabe; eıne
sachlichen Auseinandersetzung miıt römischen oder bi- posıtıve Antwort versucht. Anderseıts 1St aber auch test-
schöflichen Mahnungen ımmer deutlich zurücktrat. In zuhalten, da{fß die Erklärung ZW ar durchaus Schwächen
seıner Erklärung VO 30 Dezember 1979 stellte GT azu un Unzulänglichkeiten VOo ungs Posıtion sıchtbar
bezeichnenderweise test: „Eın unredlicher Kompromuifß macht, gleichzeitig aber die Aussagen über die Untehlbar-
hätte MI1ır vielleicht die kirchliche Lehrbefugnis erhalten eıt des kırchlichen Lehramts „zeitenthoben-geschichts-
und mMır zeitweilig Ruhe verschafft, hätte aber der Kırche los  C4 tormuliert (SO arl Lehmann in seiınem Kommentar
keinen Dıienst geleistet und mich selber meıner christlichen „Mysteriıum ecclesi1ae‘“) und sıch vielen Punkten
Identität un moralıschen Glaubwürdigkeıit beraubt.“‘ SO apologetisch gegenüber den nıcht NUur VOoO Küng erho-

benen Anfragen 1n bezu auf den Stellenwert der Untehl-mußte zwıschen der „posıtıven Beantwortung der Fragen
arkeit ın der katholischen Glaubenslehre abgrenzt.der heutigen Menschen 1mM Licht der christlichen Bot-
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Wesentlich differenzierter un: auch 1mM Blick auf die An- nıcht die rage beantwortet, ob die Entscheidung für den
frage ungs gesprächsbereıiter tormulierte die Erklärung Entzug der kırchlichen Lehrerlaubnis diesem eıt-
der Deutschen Bischofskonterenz Z Abschlufß des punkt unausweıchlıch, notwendig, richtig W al WEe1
Lehrverfahrens Kung VO Februar 1975 (Doku- Dınge sınd jedenfalls unbestritten: einmal, dafß dıe Kırche

das Recht un! manchmal auch die Pflicht hat, die ber-mentatıon, Anlage 36), dıe berechtigte Fragen seıne
theologische Methode richtet, ohne ıhr gegenüber 1n blofße einstımmung theologischer Ansätze un! Lehrmeinungen
Atfirmation tradıtioneller Posıtionen oder deren eınseılt1- mıt ıhrem Glaubensbekenntnis un! dessen Konkretion ın
gCI Überspitzung vertallen. dogmatischen Entscheidungen überprüfen un:! 1mM Au -
In dieser Erklärung taucht auch erstmals eın 1nweIıls auf Kersten Fall auch Sanktionen verhängen; ZU 7zweıten
das 1974 erschienene Buch ‚Chrıst seın“‘ auf, das hat Kung durch seıne beiden Publikationen VO Frühjahr
ZW dadTr 1ın Rom n1ıe eın tormelles Verfahren eröffnet wurde, 1979 die Mahnung der Glaubenskongretation VO

das aber eıner weıteren Verschärfung des Konflikts 975 verstoßen, die beanstandeten Lehrmeinungen nıcht
zwischen der Deutschen Bischofskonferenz un Hans weıterzuvertreten. Dabe: erklärte 1: ın seiınem Vorwort
Kung tührte S1e spielte sıch nıcht 1im Rahmen eınes Lehr- Bernhard Haslers Buch „„Wıe der Papst untehlbar wurde‘‘:
vertahrens ab;: 1er wurde auch das miıt Rom nıe zustande „„Aber eın ‚Stillhalte-Abkommen!‘ äflst sıch ın solch tunda-
gekommene Gespräch als Versuch der sachlichen Kon- mentaler rage auft keinen Fall schließen un:! 1St auch nı€e
tlıktregelung eingesetzt, auch Wenn dieses nıcht Z gC- geschlossen worden‘“‘ (Dokumentatıion, Anlage 55)
wunschten Erfolg tührte. Liest INan die iın diesem Zusam- ach den VOoO  e} ıhr 975 gesetzten Bedingungen W ar diemenhang gewechselten Briefe un:! Erklärungen, entsteht Glaubenskongregation also durchaus 1mM Recht, Wenn s1e
eın zwiespältiger Eindruck. Einerseıts tindet sıch VO se1-

NECUEC Schritte 1mM damals NUur Sfür JELZEn beendeten Vertah-
ten der Bischöte der Versuch, durch den dıitfferenzierten

G unternahm. Man mu sıch allerdings iragen,Autfweis der auch ın der theologischen Diskussion beklag- zugegebenermaßen schlechter Erfahrungen 1n den
ten christologischen und methodischen Deftizıte VO

vergangCe NCN Jahren nıcht nochmals der VersuchSChrnıst seın““ Brücken tür eıne sachliche Eınıgung gemacht wurde, durch eın Gesprächsangebot Kung die
schlagen (vgl z B den kurzen Brief VO  5 Bischof Moser, Sıtuatiıon entschärten. Da{iß demgegenüber Vermiuitt-
Dokumentatıion, Anlage 44) Anderseits mufß INan fragen, lungsbemühungen der Belastung der schon getroffe-ob die VO Kung zweıtellos mMIıt verschuldete Zuspit- NCn Entscheidung schwieriger seın wüuürden, WAar jedentfalls
ZUN$ auf die Fragen 1mM Briet Kardıinal Höffners VO vorauszusehen.22. Aprıil KL die „„einfach MIıt dem unaufgebbaren Be-
kenntniıs des Glaubens“‘ beantworten SCWESCH waren Gerade WEeNN mMan die Erklärung des‘Heiligen Stuhls VO

(Dokumentation, Anlage 48, Brief Höffner Z September 3() Dezember 1979 nımmt, nach der die ‚„Mit großem
der theologischen Klärung wirklıch eınen Dienst Bedauern getroffene Entscheidung ausschließlich VO  -

eısten konnte. Schließlich zeichnet sıch auch die Erklä- tiefem pastoralem Verantwortungsbewußtsein“‘ bestimmt
Iuns der eutschen Bischöte ‚Chrıst seın““ VO sel, mußß nochmals die rage gestellt werden, ob die sach-
November 19/7 nıcht gerade durch ditferenzierende Ar- lıchen Gründe für den Entzug der Miıssıo canonıca wirk-
gumentatıon aus, sondern stellt den Aussagen Küngs eıne ıch als ausreichend un! zwingend erachtet werden kön-
teilweise recht plakatıv vorgetragene Christologie ‚„ VON MEeTN: D)as gemeinsame Kanzelwort der deutschen Bischöfe
oben‘“‘ gegenüber. Küung hat dieser Erklärung ohl VO Januar stellt test ‚„„Professor Küung vertritt 1n wıch-
Recht Kritik geubt Statt behutsam deutlich machen, wo tıgen Punkten des Glaubens Lehrmeinungen, die 1m (G-
die methodischen un! sachlichen Grenzen eıner Christo- DENSALZ Z verbindlichen Lehre der Kırche stehen. SO-
logie ; vVON unten‘“‘ lıegen un! welche Bedeutung der lange dies der Fall ISt, annn T: nıcht 1MmM Namen der Kırche
Lehrentfaltung 1m Neuen Testament un! durch die alt- theologischer Lehrer seın.‘‘ Wiährend die Erklärung der
kirchlichen Konzilien zukommt; wırd 1ın eıner teilweise Glaubenskongregation VO 15 Dezember 1979 sıch auf
schwer verständlichen Sprache eintach emphatısch aut die die schon 1975 beanstandeten Punkte beschränkt un dar-
Gottessohnschaft Jesu abgehoben. Allerdings mufß dabeı uüber hınaus NUur sehr knapp VO Folgerungen s ZUum Scha-
auch testgehalten werden, da{fß Kung auch be1 seiınem C1- den mancher Hauptstücke des katholischen Glaubens‘“‘
CeHNtCN Aufgreiten der christologischen Problematik in spricht, werden dıe Dissenspunkte sowohl ın dem 1MmM
„„Exıistiert (OTtEPS den nıcht T VOo  e} den Biıschöfen, SON- ‚„‚Usservatore Romano‘‘ VO 19 Dezember
dern auch VO Fachkollegen geaußerten Bedenken kaum mıt der eigentlichen Erklärung erschıenenen ‚‚Kommen-

tar  66 (ohne AÄAutorenname un! ohne jede sonstıgemehr als verbal entgegengekommen 1ISt
Kennzeıichnung; die ın der Dokumentatıon der Deutschen
Bischotskonterenz erschienene Übersetzung 1St mıt

Außte SO entschieden werden? ‚‚Kommentar der Kongregatıon tür die Glaubenslehre‘“‘
überschrieben) als auch ın der Erklärung der deutschen

Es hat sıch vezeıgt, dafß 1m Fall Kung Schuld un! Unschuld Bischöte VO Januar 1980 SCHAUCI erläutert, aller-
nıcht eindeutıg zugewıesen werden können, gerade weıl dings auf durchaus verschiedene Weıse: Der romiısche
sıch 1er Verfahrens-, Verhaltens- UN Sachprobleme VO  } Kommentar, der über die rage der Untehlbarkeıt hınaus
Anfang miıteinander verknotet haben Damıt 1ST noch ausdrücklich die Themen Christologie, Trinıtätslehre,
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Mariologie einbezieht und auch MUrz auf ungs Jüngstes ZUS der Lehrerlaubnis führen mufß? Wıiırd nıcht ın der
oroßes Werk „Exıistıiert (SOtt? eingeht, vereintacht seıne rage der Untehlbarkeit das ın mancher Hınsıcht unbe-
Posıtion iın den entsprechenden Punkten auf eıne mehr als strıtten problematische un! ergänzungsbedürftige Dogma
problematısche Weıse, wirtft ıhm VOT, „systematiısch“‘ die VO  5 1870 aller Bemühung eıne grundsätzlıche
Lehre der Kırche anzugreifen, un behauptet vergroö- Argumentatıon doch sehr überhöht? Walter Kasper hat
bernd „Folglich 1Sst Hans Kung VO der vollständigen kürzlıch festgestellt: ‚ LS ware deshalb fatal, wollte INnan

Wahrheıit des katholischen Glaubens un! nıcht Nur ın be- mıt der Zurückweisung einıger Thesen von Hans Küung
ZUS auft die eıne oder andere Wahrheıit desselben Glaubens auch schon seıne Anfragen als erledigt ansehen oder gar
abgewichen, da seın BAaNZCS theologisches Denken davon tabuısıeren. Im Gegenteıl, CS oilt die Fragen, die erstellt,
betroffen ISt.  CC Demgegenüber bemuht sıch die Erklärung umfassender, tiefer un! umsıchtiger aufzugreifen, als 6S

der deutschen Bischöfe eıne ditferenzierende Eroörte- ıhm selbst bisher möglıch war  D (Rheinischer Mer-
rung sowohl der Sach- w 1€e der Verfahrensiragen, erkennt kur/Christ un: Welt, Wenn schon deutliıch
die pastorale Zielsetzung von Ungs Arbeıt un! nımmt den Geilst gegenseıtıgen Verstehens zwischen Theologie
keine pauschale Ablehnung seıner Theologie VO  z und Lehramt appelliert wiırd, hätte mMan dann nıcht auch
Auf jeweıls ıhre Weıse zeıgen aber beide Texte eın ZEW1SSES 1mM Fall Küng nochmals den Versuch eıner anderen Kon-
Dılemma der jetzt getroffenen Entscheidung 1im Fall fliktbewältigung machen können? Di1e ımmer wieder be-
Küung: Dıe römische Erklärung annn schon deswegen muhte „ Verwirrung“‘ der Gläubigen durch Küung hätte
nıcht als hılfreich un! als 1ın der theologischen Sachargu- sıch och länger lassen.
mentatıon hinreichend bezeichnet werden, weıl S$1e ın den Sovie] 1St unbestritten: Der Fall Kung ISst, W 1e€e die Erklä-
Aussagen Ogma, Lehramt un! Theologie durch hre rung der Bischöte formuliert, ein ‚„„‚konkreter Ausnahme-
Eıinseitigkeit hınter eınen breıiten theologischen Grund- tall‘‘ ber gerade Ausnahmen sınd oft besonders ehr-
konsens se1lt dem 7weıten Vatikanum und eigentlıch auch reich. Das oiltohl jer Vor allem auch deshalb, weıl dieser
hınter das Konzıil selber zuruüucktällt. Fall sıch gleichzeıtig auf verschiedenen Ebenen abspielte.
Die bischöfliche Erklärung versucht, den Begriff der Un- Nıcht L1LUr Theologie un! Lehramt (und ZW ar sowohl das
ehlbarkeit 1ın sachlicher Auseinandersetzung mıt Küng ortskırchliche W1€e das unıversale) betroffen, son-

DOSItIV enttalten un: die Deftizite seıner Christologie dern auch die kırchliche un nıchtkirchliche Öftentlich-
nochmals deutlich machen. Besonders auffallend 1St keıt, nıcht zuletzt die niıchtkatholischen Kırchen. Die
dabeı, dafß der Text sowohl Uungs Auffassung iın Sachen zahlıgen Reaktionen haben das Spektrum der
Untehlbarkeit w 1e€e Christologie als auch 1mM Widerspruch Beteiligten sıchtbar werden lassen. Darüber hınaus hat
Z Lehre nichtkatholischer Kırchen stehend autweisen gerade dieser Ausnahmeftall dazu beigetragern, Fragen un!
ll Außerdem wırd der Freiraum der Theologie nach- Probleme aufzuwertfen, die sıch nıcht durch diszıplinarı-
drücklich herausgestellt. sche Mafnahmen Aaus der Welt schaften lassen. FEinmal 1STt
Gerade WenNnn INan Ton un! Argumentationsweise dieser sıchtbar geworden, wieviel 1m Verhältnis VO  5 Lehramt
Erklärung begrüßt, drängen sıch 1mM Blick auf die FEnt- un:! Theologıie och klären bleibt. Zum anderen bleibt
scheidung 1mM Fall Kung VO der Sache her einıge Fragen die rage gestellt, ob eıne Theologie, die das Christliche
auf Dreı davon se]en angeführt: Wenn gegenüber Uungs in eıne breitere Öffentlichkeit hineinvermittelt, aber dabe;j

Detizite gegenüber der kirchlichen Lehrtradıition in aufAussage Zur Person Jesu Christi schließlich NUur einge-
wandt wırd, s1€e Agenuget nıcht, CS tehle ‚„„Deutlich- nımmt, von der Kırche nıcht doch mehr Toleranz un:
keıt“‘, 1STt dann wirklich eın Diıssens gegeben, der ZU Ent- Sensı1bilität verlangt. Ulrich Ruh

Die philosophisch-theologische Problemattiik
Es geht 1mM tolgenden nıcht Abwägung von Schuld oder Dies dürfte aber eıne sachliıch nıcht SANzZ zulässıge Vereıin-
Ungeschick auf der eınen oder anderen Seıite der Auseın- tachung se1n. Was WIr Wahrheit NeENNECN, 1St eıne Größe,
andersetzung Hans Küng, vielmehr eınen sachli- die keineswegs eindeutig testliegt. Wır haben ZW alr allen
chen Gesichtspunkt. Grund, denken, 65 yäbe 1mM Grunde un! ursprünglıch

NUur eıne Wahrheıt, die alles umtaßt. Sobald diese eıneEın oroßer Teıl der Schwierigkeiten un! der Mißverständ-
nısse ruhrten W1e€e MIr scheıint daher, dafß sowohl be1 Wahrheıt aber iın bestimmten Hınsıchten ın Gedanken,
Hans Kung W 1€e beı den meısten seıner kirchlichen oder Begriffe, Aussagesätze un:! Worte getaßt wırd, Wenn S1e
außerkirchlichen Gegner eın nıcht genügend geklärter also Sprache wırd, dann trıtt S1e iın eıne Mehrheıt VO  }

eindımensionaler Wahrheitsbegriff vorherrschend 1St Möglichkeiten auseinander, un! C555 entsteht das Problem
Dıieser 1St üblıch, un! 65 1st also keıin Wunder, dafß sowohl| von „„Wahrheıt und Geschichtlichkeit‘‘. (Ich habe dieses
die Aussagen VO  } Kung SOWIe Küngs Interpretationen VO Problem ın meıner Abhandlung Eın Vorschlag Z Me-
Lehren der Kırche oder der Bıbel W 1€ dıie Beurteilungen thode der Theologie heute‘‘ behandelt Vgl meınen Sam-
oroßenteıls sehr kritischer Art von seıten kirchlicher Stel- melband ‚„„Auf der Spur des Ewiıgen“, Freiburg Basel —
len alle auf eıner Ebene liegen scheıinen. Wıen 1965, 410—426.)


